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Gasthaus Kollmann OG, Windisch-Grutschen 9,9470 St. Paul i.L.;
Anderu n g der besteh enden gastgewerbl ichen Betriebsan lage
auf Gst.Nr. 1802, KG 77107 Granitztal-Weissenegg;
Zubau zum bestehenden Gasthaus;
g ewerbe rec h tl i c h es B etri e bsa n I aq e n ve rf a h re n

ÖTTETTUcHE BEKANNTMAcHUNG EINER MÜNDLIcHEN VERHANDLUNG

Wir haben folgende Angelegenheit zu bearbeiten: Ansuchen der Gasthaus Kollmann OG, vertreten durch Frau
Elisabeth und Herrn Andreas Kuschnig, Windisch-Grutschen 9, 9470 St. Paul i.L, um Erteilung der
gewerbebehördlichen Genehmigung zur Anderung der bestehenden gastgewerblichen Betriebsanlage
(Gasthaus Kollmann) auf Gst.Nr. 1802, KG 77107 Granitztal-Weissenegg (Standort: Windisch-Grutschen 9,
9470 St. Paul), in nachstehend angeführter Form, lt. vorgelegten Projektunterlagen.

Es ist geplant beim bestehenden Gasthaus die Küche durch einen Zubau (33,65 m2) nach Westen und das
Gastzimmer im Osten durch einen Zubau (42,31 m'z) (Wintergarten) zu erweitern. Weiters wird die
Geräteausstattung in der Küche geändert.

Zur Behandlung dieses Ansuchens wird eine mündliche Verhandlung anberaumt.

Ort:
Gasthaus Kollmann, Windisch-Grutschen 9,9470 St. Paul i.L.;
Datum:
Donnerstag, den 06. November 2025;

Zeit:
13.30 Uhr.

Die Gewerbeverhandlunq findet oleichzeitiq mit der Bauverhandlunq statt. lm qqstl. Fall handelt es sich um die
Fortsetzunq der Gewerbeverhandlunq vom 08.10.2024.

Beteiligte können persönlich zur mündlichen Verhandlung kommen, an ihrer Stelle eine bevollmächtigte Person
entsenden oder gemeinsam mit der bevollmächtigten Person an der Verhandlung teilnehmen. Bevollmächtigte
Person kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person oder eine eingetragene
Enruerbsgesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, dürfen
nicht bevollmächtigt werden.

Die bevollmächtigte Person muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche, auf Namen oder
Firma lautende Vollmacht ausweisen können.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,
. wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen

RechtsanwalVeine Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine

9400 Wolfsberg Am Weiher 5/6 lnternet: http://w.bh-wolfsberg.ktn.guat
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Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lässt,

. wenn deridie Bevollmächtigte des/der Beteiligten seine/ihre Vertretungsbef ugnis durch seine/ihre

B ürgerkarte nachweist,
. wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte Angehörige (S 36a des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetze! 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns

bekannte Funktionäre/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren

Vertretu ngsbef ugnis besteht oder
. wenn der/die Beieiligte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt

Sie können bis spätestens 05.11.2025 während derAmtsstunden in die Projektunterlagen Einsicht nehmen'

Ort der Einsichtnahme: Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg, Gewerbereferat,

telefo ni scher Term i nverei n baru n g),

Zi.Nr. 1.16 (nach vorheriger

Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung durch persönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten

anberaumt und
. durch Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde,
. Anschlag auf dem betriebsgrundstück sowie in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern

(gemaß S 356 Abs. 1 OewO tgg4 haben die Eigentümer der betroffenen Häuser derartige Anschläge in ihren

Häusern zu dulden)
. sowie Verlautbarung auf der lnternetseite der Behörde
kundgemacht wurde.

Beteiligte verlieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während

der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der Verhandlung

schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bis zum Ende der

Amtsstunden bei uns eingelangt sein.
Wenn ein Beteiligter/eine Aeteitigte jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis

verhindert *ar, rechlreitig Einwendungen zu erheben und ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad

des Versehens trifft, kann erlsie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das ihn/sie an der

Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen

Entscheiäung der Sache, O-ei uni Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als rechtzeitig

erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unabwendbares

Ereignis darstellt.
Nachbarn im Sinne des g 75 Abs. 2 GewO 1994 sind alle Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder

den Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte

gefährdet werden könnten. Aß Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorÜbergehend in der Nähe der

äetriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten

jedoch die lnhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und

Heimen, regelmäßig Personen vörübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die

Erhalter von Schutän hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig

beschäfti gten Personen.
Es besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme an der Verhandlung. Ein Erscheinen zur Verhandlung ist nur

erforderlich, wenn beabsichtigt ist, mündlich Einwendungen vorzubringen.
Rechtsgrundlagen:

SS 74,15,1t, At, eeg und 356 der Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994, BGBI. Nr. 194i1994, zuletzl geändert

durch BGBI. I Nr. 130/2024;
gg 40 bis 42 desAllgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes'1991 -AVG, BGBI. Nr. 51/1991, zuletzt geändert

durch BGBI. I Nr. 88/2023.

Für den Bezirkshauptmann

Mag. RobertAstner

Kundmachung an der Amtstafel
und Verlautbarung auf der lnternetseite der Behörde
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